
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/5/11 5Ob135/99k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1999

Norm

GBG §12 Abs2

GBG §12 Abs3

Rechtssatz

Voraussetzung für eine teilweise Stattgebung ist, dass der restliche Teil des Begehrens durch Beschluß abgewiesen

werden kann. Es kann jedenfalls nicht ein Teil des Begehrens mit dem Hinweis, er sei über üssig oder gegenstandslos

oder in seinem Umfang ungeklärt, unbeachtet gelassen werden.

Entscheidungstexte

5 Ob 135/99k

Entscheidungstext OGH 11.05.1999 5 Ob 135/99k
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